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1. Einführung
Die Mediation für ältere Menschen (Elder Mediation) ist ein personenzentrierter Prozess, der auf den Prinzipien der Selbstbestimmung, der Lebensqualität und der Anerkennung des inneren Wertes jeder beteiligten Person beruht.
Die Ausbildung in der Elder Mediation zielt darauf ab, die Fähigkeit der Mediatorinnen und Mediatoren zu stärken, Misshandlung von Erwachsenen zu erkennen, zu benennen und angemessen darauf zu reagieren sowie ihre Kenntnisse über gesetzliche Meldepflichten und geltende Verfahren in ihrer jeweiligen Rechtsordnung zu vertiefen. Sie soll Sensibilität, Empathie, Mitgefühl, Geduld und Interventionsfähigkeit fördern und zugleich ein vertieftes Verständnis für Trauerprozesse entwickeln, die im Rahmen der Elder Mediation häufig auftreten.
Erwachsene haben das Recht, sich sicher, anerkannt und respektiert zu fühlen. Vor diesem Hintergrund nehmen die Elder Mediatorin und der Elder Mediator eine fortlaufende Einschätzung von Vulnerabilitätsindikatoren vor (siehe Abschnitt 4: Präventive Maßnahmen). Werden Situationen der Vulnerabilität erkannt, unterstützt die Mediatorin bzw. der Mediator die gefährdete erwachsene Person aktiv – direkt und/oder indirekt –, um so weit wie möglich den Schutz ihrer zivilen und verfassungsmäßigen Rechte zu gewährleisten.
Die Geschäfts- und Entscheidungsfähigkeit wird grundsätzlich vermutet, solange nicht das Gegenteil festgestellt ist. Erwachsene haben das Recht, Leistungen oder Unterstützungsangebote anzunehmen oder abzulehnen, auch wenn diese Entscheidungen von anderen als unklug angesehen werden. Wird eine fehlende Einwilligungsfähigkeit festgestellt, muss die Mediatorin bzw. der Mediator geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Stimme der gefährdeten erwachsenen Person gehört, berücksichtigt und respektiert wird.
Elder Mediatorinnen und Mediatoren verfügen über eine spezialisierte Ausbildung, die sie befähigt, Machtungleichgewichte oder Machtmissbrauch zu erkennen, gefährdete Erwachsene angemessen zu unterstützen und ethische sowie rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Misshandlung und Vernachlässigung zu behandeln. Unabhängig von ihrem individuellen beruflichen Hintergrund sind sie verpflichtet, betroffene Personen an andere Fachkräfte zu verweisen, wenn spezialisierte Leistungen oder Bewertungen erforderlich sind.
Darüber hinaus müssen sie über Kenntnisse der verfügbaren Systeme, Dienste, Fachpersonen und gemeindenahen Ressourcen verfügen, um gefährdete Erwachsene und ihre Familien zu unterstützen und bei Verdacht oder Feststellung von Missbrauch eine angemessene Weiterleitung oder Meldung zu ermöglichen.
Anerkannte Schulungsprogramme zur Prävention und Erkennung von Missbrauch älterer Menschen, die von Fachexperten durchgeführt werden, stellen einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung der Elder Mediation dar.

1.1 Zweck und Anwendungsbereich der Richtlinien
Diese Richtlinien zum Schutz gefährdeter Erwachsener (Safeguarding Vulnerable Adults – SVA) sollen eine kohärente und angemessene Vorgehensweise für von EMIN zertifizierte Elder Mediatorinnen und Mediatoren gewährleisten, um sicherzustellen, dass gefährdete Erwachsene während des gesamten Mediationsprozesses unterstützt und vor tatsächlichem oder potenziellem Missbrauch geschützt werden.
Die Richtlinien gelten für alle von EMIN zertifizierten Elder Mediatorinnen und Mediatoren und sind in Verbindung mit dem EMIN-Ethikkodex anzuwenden. Sie dienen der Strukturierung, Orientierung und Unterstützung der professionellen Praxis.


2. Definitionen und Beschreibungen
EMIN erkennt an, dass in verschiedenen Rechtsordnungen spezifische Definitionen für relevante Begriffe bestehen können, die von den hier verwendeten Definitionen abweichen.
In solchen Fällen gilt für Mediatorinnen und Mediatoren die jeweils in ihrer Rechtsordnung maßgebliche Definition.
Sofern keine spezifische rechtliche Definition besteht, gelten die von EMIN festgelegten Definitionen.

2.1 Misshandlung und Misshandlung älterer Menschen
Missbrauch bezeichnet jedes Handeln oder Unterlassen, das zu einer Verletzung der Menschenrechte, bürgerlichen Freiheiten, körperlicher oder psychischer Unversehrtheit, Würde oder des allgemeinen Wohlbefindens einer gefährdeten Person führt – unabhängig davon, ob dies vorsätzlich oder aufgrund von Vernachlässigung geschieht.
Dazu zählen insbesondere sexuelle Handlungen oder finanzielle Transaktionen, denen die Person nicht zugestimmt hat oder nicht wirksam zustimmen konnte oder die bewusst ausbeuterisch sind.
Misshandlung beinhaltet stets einen Machtmissbrauch und kann unterschiedliche Formen annehmen.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)1 definiert Misshandlung älterer Menschen¹ als eine einmalige oder wiederholte Handlung oder das Unterlassen angemessenen Handelns innerhalb einer Beziehung, in der ein Vertrauensverhältnis besteht, und die einer älteren Person Schaden oder Leid zufügt.
Missbrauch kann gleichzeitig in mehreren Formen auftreten. Zu den wichtigsten Formen gehören:
· Körperlicher Missbrauch: unangemessener körperlicher Kontakt wie Schubsen, Schlagen, Ohrfeigen oder Tritte; ebenso der unsachgemäße Einsatz von Medikamenten, Fixierungen oder Strafen.
· Sexueller Missbrauch: jede unerwünschte sexuelle Handlung, verbal, nonverbal oder körperlich, sowie sexuelle Handlungen ohne freie Zustimmung. Dies können Handlungen, Aufforderungen, Gesten sowie die Darstellung schriftlicher Worte oder anderer Medien umfassen.
· Psychischer Missbrauch: emotionale Misshandlung, Drohungen mit Schaden oder Verlassenwerden, den Entzug von Kontakten, Demütigung, Schuldzuweisungen, Kontrolle, Einschüchterung, Nötigung, Belästigung, verbale Gewalt, Isolation oder den Entzug von Dienstleistungen oder unterstützenden Netzwerken.
· Finanzieller oder materieller Missbrauch / Ausbeutung: Diebstahl, Betrug, Ausbeutung, Druck im Zusammenhang mit Testamenten, Eigentum, Erbschaften oder finanziellen Transaktionen sowie Missbrauch oder widerrechtliche Aneignung von Vermögenswerten, Besitz oder Sozialleistungen.
· Vernachlässigung und Unterlassungshandlungen: umfassen das Ignorieren medizinischer oder körperlicher Versorgungsbedarfe, das Versäumnis, Zugang zu angemessenen Gesundheits-, Sozial- oder Bildungsdiensten zu gewährleisten, sowie das Vorenthalten lebensnotwendiger Güter wie Medikamente, ausreichende Ernährung, angemessene Kleidung und Heizung oder Kühlung (abhängig vom Klima).
· Diskriminierender Missbrauch: Altersdiskriminierung, Rassismus, Sexismus oder Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und andere Formen von Belästigung, abwertenden Äußerungen oder vergleichbarer Behandlung.
· Institutioneller Missbrauch: kann in stationären Pflegeeinrichtungen und Akutversorgungseinrichtungen auftreten, einschließlich Pflegeheimen, Akutkrankenhäusern und anderen stationären Einrichtungen, und kann mangelhafte Pflegestandards, starre Abläufe, unzureichende Reaktionen auf komplexe Bedürfnisse oder eine unzureichende medizinische bzw. klinische Versorgung umfassen.
1 Reference: WHO Ageing and Life Course at http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people

2.2 Altersdiskriminierung (Ageism)
Altersdiskriminierung bezeichnet Stereotype, Vorurteile oder Diskriminierung aufgrund des Alters. Sie ist weit verbreitet und beeinträchtigt die Lebensqualität älterer Menschen erheblich. Altersdiskriminierende Einstellungen sind häufig systemisch verankert und beeinflussen Entscheidungen auf individueller, familiärer, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene.

2.3 Elder Mediation / Seniorenmediation
Elder Mediation ist ein gezielter, respektvoller, meist mehrparteilicher, multidimensionaler und generationenübergreifender Prozess, in dem eine speziell ausgebildete Mediatorin bzw. ein Mediator unter Wahrung der Bedürfnisse aller Beteiligten den Austausch fördert, vorhandene Ressourcen stärkt und die Beteiligten dabei unterstützt, Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlbefindens älterer Menschen zu entwickeln.
Diese Form der Mediation bezieht häufig viele Personen ein, die mit den jeweiligen Fragestellungen in Verbindung stehen, darunter Familienangehörige, Betreuungspersonen, Organisationen, Institutionen sowie eine Vielzahl von Dienstleistenden und Netzwerken.
Elder Mediation basiert auf einem Wohlbefinden-Modell, das einen personenzentrierten Ansatz für alle Beteiligten fördert. Dabei wird den älteren Menschen besondere Aufmerksamkeit geschenkt, während zugleich die Rechte jeder teilnehmenden Person respektiert werden. Aus der Perspektive der Elder Mediation wird Altern als Teil eines fortlaufenden Prozesses von Entwicklung und Veränderung verstanden – und nicht lediglich als eine Phase körperlichen und kognitiven Abbaus.

2.4 Elder Mediatorin / Elder Mediator
Eine Elder Mediatorin / ein Elder Mediator ist eine Person mit spezialisierter, zertifizierter Ausbildung in Theorie und Praxis der Elder Mediation, einschließlich präventiver und gesundheitsfördernder Aspekte. Die Elder Mediatorin / der Elder Mediator erleichtert die Kommunikation zwischen den Beteiligten und unterstützt sie dabei, zu für alle Seiten vorteilhaften Ergebnissen zu gelangen.

2.5 Empowerment (Selbstbestimmung)
Empowerment bedeutet die aktive Unterstützung des Rechts auf Selbstbestimmung gefährdeter Erwachsener und/oder älterer Menschen, um sicherzustellen, dass ihre Stimme gehört und ihre Wünsche respektiert werden. 

2.6 Schutz (Safeguarding)
Schutz umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen und zur Reduzierung von Misshandlungs- oder Vernachlässigungsrisiken, einschließlich Selbstvernachlässigung, und zielt auf eine Verbesserung der Lebensqualität in physischer, emotionaler, sozialer, geistiger und spiritueller Hinsicht ab.

2.7 Selbstvernachlässigung
Selbstvernachlässigung bezeichnet die Unfähigkeit oder Weigerung einer Person, sich selbst angemessen zu versorgen oder grundlegende Lebensbedürfnisse zu erfüllen.

2.8 Gefährdete Erwachsene
Ein gefährdeter Erwachsener ist eine volljährige Person, die aufgrund eingeschränkter Schutzfähigkeit einem erhöhten Risiko von Misshandlung oder Ausbeutung ausgesetzt ist. Alter oder Behinderung allein begründen keine Vulnerabilität; entscheidend sind zusätzliche Risikofaktoren und der individuelle Kontext.
Für die Zwecke dieser Leitlinien ist eine schutzbedürftige erwachsene Person eine erwachsene Person, die aufgrund einer eingeschränkten Fähigkeit, sich selbst vor Schaden oder Ausbeutung zu schützen, einem erhöhten Risiko für Missbrauch ausgesetzt sein kann. 
Die Fähigkeit einer Person kann aus verschiedenen Gründen beeinträchtigt sein, beispielsweise aufgrund einer bestimmten Diagnose oder aufgrund der Art ihrer Beziehung zu einem Familienmitglied. Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass eine erwachsene Person mit einer Behinderung oder eine ältere Person automatisch schutzbedürftig ist. 
Es ist jedoch wichtig, zusätzliche Risikofaktoren zu identifizieren, die die Vulnerabilität einer Person erhöhen können. Kontextuelle und/oder individuelle Umstände können ebenfalls zur Anfälligkeit für Missbrauch beitragen.

3. Die Rolle der Elder Mediatorin / des Elder Mediators beim Schutz schutzbedürftiger Erwachsener
Die Rolle der Elder Mediatorin und des Elder Mediators besteht darin, alle Teilnehmenden im Elder-Mediationsprozess zu befähigen und zu stärken sowie durch präventive Maßnahmen das Wohlbefinden zu fördern. Die Rolle der Elder Mediatorin und des Elder Mediators beim Schutz schutzbedürftiger Erwachsener im Elder-Mediationsprozess umfasst mehrere Elemente, darunter:
· Die aktive Förderung der Würde, der Lebensqualität sowie der menschlichen und bürgerlichen Rechte der schutzbedürftigen erwachsenen Person.
· Das Bewusstsein für sowie die Einhaltung aller relevanten rechtlichen Verfahren und/oder Protokolle der jeweiligen Rechtsordnung in Bezug auf den Schutz schutzbedürftiger Erwachsener – insbesondere im Zusammenhang mit der Meldung von vermutetem und/oder festgestelltem Missbrauch einer schutzbedürftigen erwachsenen Person.
· Die Verankerung präventiver Maßnahmen und Strategien im Elder-Mediationsprozess, um schutzbedürftige Erwachsene vor zukünftigem Missbrauch und/oder missbräuchlichen Praktiken zu schützen.
· Die vollständige Einhaltung des EMIN-Ethikkodex sowie dieser EMIN-Richtlinien zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener (SVA-Leitlinien), um den Schutz schutzbedürftiger Erwachsener vor allen Formen von Missbrauch sicherzustellen; sofern die gesetzlichen Anforderungen zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener in einer Rechtsordnung über die Anforderungen von EMIN hinausgehen, ist nach diesen weitergehenden Anforderungen zu arbeiten.

3.1 Grenzen der Rolle der Elder Mediatorin und des Elder Mediators
Da die Elder Mediatorin und der Elder Mediator im Rahmen des Elder-Mediationsprozesses keine fachliche Beratung – etwa finanzieller, rechtlicher oder klinischer Art – leisten dürfen, sollten sie über geeignete lokale Unterstützungs- und Beratungsangebote zur Weitervermittlung informiert sein.
Wenn beispielsweise eine Einschätzung der Entscheidungsfähigkeit oder eine Abklärung von Missbrauch erforderlich ist, sollten die Elder Mediatorin und der Elder Mediator an einen geeigneten Dienst oder ein entsprechendes Verfahren verweisen, anstatt ihre Rolle als Elder Mediatorin und Elder Mediator potenziell zu gefährden. Dadurch bleibt es möglich, den Elder-Mediationsprozess – sofern angemessen – fortzusetzen oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen.

3.2 Klarheit und Transparenz
Zu Beginn des Elder-Mediationsprozesses muss die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator allen Teilnehmenden deutlich machen, dass die Vertraulichkeit nicht für Informationen gilt, die tatsächlichen oder potenziellen Missbrauch schutzbedürftiger Erwachsener offenbaren, und dass sie/er in Fragen des Missbrauchs nicht neutral ist.
Die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator sollte im Vereinbarungsdokument zur Mediation (Agreement to Mediate) auf den EMIN-Ethikkodex und die SVA-Leitlinien verweisen. Wenn es besondere SVA-rechtliche Anforderungen gibt, die über die EMIN-Anforderungen hinausgehen, sollten auch diese im Vereinbarungsdokument erwähnt und zu Beginn des Prozesses mit den Teilnehmenden besprochen werden.

3.3 Festgestellte oder vermuteter Missbrauch
Wenn eine Elder Mediatorin bzw. ein Elder Mediator von möglichem Missbrauch eines schutzbedürftigen Erwachsenen erfährt oder diesen vermutet:
· Sollte sie/er sorgfältig zuhören, wenn ein schutzbedürftiger Erwachsener oder eine Drittperson offensichtlichen Missbrauch beschreibt oder offenlegt.
· Sollte sie/er geeignete Fragen stellen, um Probleme zu erkennen und/oder die Situation zu klären.
· Sollte sie/er Risikofaktoren für Missbrauch beobachten, anhören und danach fragen.
· Ist sie/er verpflichtet, die neutrale Rolle aufzugeben und Maßnahmen zum Schutz des schutzbedürftigen Erwachsenen zu ergreifen, sobald Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch bekannt wird.
· Hat sie/er die Pflicht – in vielen Rechtsordnungen eine gesetzliche Pflicht – vergangenen und gegenwärtigen Missbrauch sowie drohenden zukünftigen Missbrauch oder Verletzung eines schutzbedürftigen Erwachsenen zu melden.
· Wenn Missbrauch oder Verdacht darauf bekannt wird, soll die Mediation beendet werden (ohne den Missbrauch zu benennen) und der zuständige Dienst oder die zuständige Behörde kontaktiert werden, um den Schutz des schutzbedürftigen Erwachsenen sicherzustellen. Wenn angemessen und die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator über entsprechende Ausbildung und Training verfügt, um auch Fälle leichten Missbrauchs zu bearbeiten, kann der Mediationsprozess angepasst und fortgeführt werden. (Siehe Abschnitt 4: Präventive Maßnahmen für weitere Informationen).
· Es muss sichergestellt werden, dass alle in einem Fall von Missbrauch getroffenen Vereinbarungen das Ergebnis echter Übereinkunft sind und nicht nur auf finanzieller oder psychologischer Verletzlichkeit beruhen.

3.4 Leitprinzipien zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener (SVA)
Die folgenden Leitprinzipien bilden die Grundlage der Rolle der Elder Mediatorin bzw. des Elder Mediators bei der Unterstützung schutzbedürftiger Erwachsener in der Elder Mediation:
3.4.1 Respekt gegenüber dem schutzbedürftigen Erwachsenen
Respekt gegenüber den persönlichen Werten, Prioritäten, Zielen und Lebensstilentscheidungen des schutzbedürftigen Erwachsenen.
3.4.2 Selbstbestimmung
Schutzbedürftige Erwachsene haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, einschließlich solcher Entscheidungen, die andere möglicherweise als riskant oder unklug erachten. Die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator muss geeignete Wege finden, um die Stimme des schutzbedürftigen Erwachsenen in alle Entscheidungen einzubeziehen, die ihn oder sie betreffen könnten.
3.4.3 Vertraulichkeit und Recht auf Privatsphäre
In den meisten Situationen sollte vor der Weitergabe personenbezogener Informationen oder vor einem Handeln im Namen einer anderen Person deren Einwilligung eingeholt werden.
3.4.4 Entgegenwirkung von Altersdiskriminierung 
Altersdiskriminierung steht häufig im Zentrum von Missbrauch oder Vernachlässigung und kann sich in der Elder Mediation in expliziter wie auch impliziter Form zeigen. Elder Mediatoren wirken Altersdiskriminierung entgegen, indem sie Respekt, Inklusion und Gleichwertigkeit vorleben und sicherstellen, dass die Stimme der älteren Person gehört und respektiert wird.
3.4.5 Rechte wahren
Eine angemessene Reaktion auf Missbrauch, Vernachlässigung oder das Risiko von Missbrauch oder Vernachlässigung soll die rechtlichen und bürgerlichen Rechte der älteren Person respektieren und zugleich den Bedarf an Unterstützung, Hilfe oder Schutz auf praktische Weise berücksichtigen.
3.4.6 Informierte Praxis 
Die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator sollte über fundierte Kenntnisse zu Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung älterer Menschen verfügen und die entsprechenden Warnsignale kennen. (Siehe Abschnitt 4: Präventive Maßnahmen). Zudem muss sie/er über alle relevanten rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung informiert sein.
3.4.7 Keinen Schaden verursachen
„Keinen Schaden verursachen“ bedeutet, zusätzliche Risiken für den schutzbedürftigen Erwachsenen durch eigenes Handeln oder Unterlassen als Elder Mediator zu vermeiden. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen des Handelns oder Unterlassens und nicht auf der dahinterstehenden Absicht.
„Keinen Schaden verursachen“ bedeutet auch, bei Interventionen einen Schritt zurückzutreten und den weiteren Kontext zu betrachten, einschließlich der Einbindung relevanter Akteure, um mögliche negative Auswirkungen zu minimieren und positive Effekte auf Würde und Wohlbefinden des schutzbedürftigen Erwachsenen zu fördern.
Schaden kann auch durch Untätigkeit entstehen. Daher erfordert „keinen Schaden verursachen“ in der Elder Mediation ein lebenslanges Lernen seitens des Elder Mediators, um die Teilnehmenden sachkundig zu unterstützen und zu befähigen, informierte Entscheidungen zu treffen, die die Lebensqualität und das Wohlbefinden des schutzbedürftigen Erwachsenen fördern.

4. Präventive Maßnahmen
4.1 Ziel der präventiven Maßnahmen
Ziel dieser präventiven Maßnahmen ist es, die Sicherheit und Würde schutzbedürftiger Erwachsener sowohl während als auch außerhalb des Elder-Mediationsprozesses zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf Pflege und Unterstützung sowie im alltäglichen Beziehungs- und Lebensumfeld.

4.2 Maßnahmen zur Erkennung und Prävention von Missbrauch älterer Menschen
4.2.1 Schaffung eines „Rahmens“ und von Gelegenheiten
Schaffung eines Umfelds bzw. Rahmens, in dem alle Teilnehmenden – und insbesondere der schutzbedürftige Erwachsene – sich frei und sicher ausdrücken können, sowie Unterstützung dabei, Gefühle von Unbehagen, Angst oder Sorgen über Verletzung oder Missbrauch zu äußern.
4.2.2 Würdevolle Behandlung bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit und Schutz
Würdevolle Behandlung der schutzbedürftigen Erwachsenen unter Berücksichtigung ihrer Wünsche, Fähigkeiten und Bedürfnisse im Sinne eines personenzentrierten Ansatzes, unter gleichzeitiger Wahrung der Bedürfnisse der anderen Teilnehmenden sowie durch eine Haltung und ein Verhalten, die alle Beteiligten dabei unterstützen, sich innerhalb des Prozesses sicher und geschützt zu fühlen.
4.2.3 Beobachten
Beobachtung des Verhaltens des schutzbedürftigen Erwachsenen sowie aller Teilnehmenden und ihrer Interaktionen. Dies erfordert Aufmerksamkeit für Anzeichen von Unbehagen, Angst, Furcht oder Scham auf Seiten des schutzbedürftigen Erwachsenen sowie für Hinweise auf Schädigung oder Missbrauch, einschließlich verbaler, körperlicher sowie kognitiver oder emotionaler Anzeichen.
4.2.4 Nachfragen und Abklären
Wenn Anzeichen am unteren Ende der Skala von Verletzung oder Missbrauch sichtbar sind und schutzbedürftigen Erwachsene ihre Sorgen nicht ansprechen oder nicht ansprechen können, kann es erforderlich sein, sie sensibel und in einem Einzelgespräch zu ihrer Wahrnehmung der Situation sowie zum Verhalten der beteiligten Personen und Teilnehmenden zu befragen und/oder – je nach Situation – weiteres Abklären vorzunehmen.
4.2.5 Intervention zur Sicherstellung oder (Wieder-)Herstellung von Sicherheit und Würde während der Mediation
Interventionen, um – soweit möglich – die Sicherheit, den Schutz und die Würde des schutzbedürftigen Erwachsenen zu gewährleisten oder (wieder-)herzustellen, wenn Anzeichen am unteren Ende der Skala von Verletzung oder Missbrauch oder ein Mangel an Würde oder Sicherheit sichtbar und erkennbar werden.
4.2.6 Prüfung der Eignung des Falls für eine Mediation
In den Erstgesprächen sind die Anliegen aller Teilnehmenden zu erkunden, um festzustellen, ob der Fall für eine Mediation geeignet ist.
4.2.7 Formale Intervention zur Beendigung von Missbrauch älterer Menschen und zur (Wieder-) Herstellung von Sicherheit und Würde
In Fällen, in denen sichtbare Anzeichen von Missbrauch älterer Menschen oder von Schädigung eines schutzbedürftigen Erwachsenen am oberen Ende der Skala vorliegen, ist der Mediator gemäß den EMIN-Richtlinien verpflichtet, den Fall zu melden und die in der jeweiligen Rechtsordnung erforderlichen formalen oder rechtlichen Verfahren einzuleiten.
Sofern dies ohne Gefährdung der Sicherheit des schutzbedürftigen Erwachsenen möglich ist, sollte der Elder Mediator die Mediation beenden oder – wenn angemessen und im Interesse des schutzbedürftigen Erwachsenen – ohne die missbräuchlich handelnde(n) Person(en) fortführen.
4.2.8 Einbindung weiterer Personen
Zur allgemeinen Prävention von Missbrauch älterer Menschen ermutigt EMIN andere private und professionelle Unterstützungs- und Pflegepersonen, die mit schutzbedürftigen Erwachsenen arbeiten, diese präventiven Maßnahmen – soweit angemessen – ebenfalls anzuwenden.

4.3 Warnzeichen für Missbrauch älterer Menschen (Risikofaktoren/Red-Flag-Indikatoren)
4.3.1 Präambel
Missbrauch schutzbedürftiger Erwachsener kann viele unterschiedliche Formen und Ausprägungen haben. Anzeichen von Missbrauch älterer Menschen sind oft schwer zu erkennen und können den Symptomen von Demenz oder altersbedingter Gebrechlichkeit ähneln. Einige Anzeichen und Symptome von Missbrauch überschneiden sich mit Symptomen geistiger Beeinträchtigung; dies bedeutet jedoch nicht, dass sie ignoriert oder bagatellisiert werden sollten.
Wenn der Verdacht auf Missbrauch älterer Menschen besteht, gibt es Warnzeichen, auf die zu achten ist. Die nachfolgende Auswahl von Warnzeichen kann dem Elder Mediator dabei helfen zu entscheiden, ob der Fall für eine professionelle Missbrauchsbeurteilung weiterverwiesen werden sollte. Es ist wichtig, dass Elder Mediatoren in Netzwerken arbeiten und Zugang zu einem Ressourcenteam haben, in dem vertrauenswürdige Expertinnen und Experten mit spezialisierter Fachkenntnis hinzugezogen werden können.
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Beispiele für sogenannte Red-Flag-Themen kein diagnostisches Instrument darstellen. Es handelt sich um Warnhinweise, die dem Elder Mediatoren helfen sollen zu beurteilen, ob ein schutzbedürftiger Erwachsener möglicherweise Missbrauch erfahren hat und – falls ja – an welche Fachpersonen und/oder Behörden der Fall weiterzuleiten ist.
Elder Mediatoren sollten einen Fall an geeignete Fachpersonen und/oder Gesundheitsfachkräfte zur professionellen Missbrauchsabklärung weiterverweisen, wenn begründeter Verdacht besteht, dass Missbrauch im mittleren bis schweren Ausmaß stattgefunden haben könnte.
In Fällen schweren Missbrauchs älterer Menschen sind Elder Mediatoren verpflichtet, unverzüglich soziale Dienste und/oder zuständige Behörden oder die Polizei zu informieren.
4.3.1.1 Warnzeichen für körperlichen Missbrauch
· Eigenaussage der schutzbedürftigen Person
· Unerklärliche Verletzungszeichen wie Blutergüsse, Striemen, Wunden oder Narben, insbesondere wenn diese symmetrisch auf beiden Körperseiten auftreten
· Offene Schnittwunden, Abschürfungen oder Verletzungen, insbesondere unbehandelte Verletzungen in unterschiedlichen Heilungsstadien
· Anzeichen von Fixierung oder Fesselung, z. B. Abschürfungen oder Seilabdrücke an den Handgelenken
· Zerbrochene Brillen oder Brillengestelle
· Ausgerissene Haare
· Verbrennungen
· Bissspuren oder Bissverletzungen
· Knochenbrüche, Verstauchungen oder Ausrenkungen
· Hinweise auf eine Medikamentenüberdosierung oder ein offensichtliches Versäumnis, Medikamente regelmäßig einzunehmen
4.3.1.2 Warnzeichen für psychischen / emotionalen Missbrauch
· Der schutzbedürftige Mensch wirkt aufgebracht oder stark erregt
· Der schutzbedürftige Mensch wirkt zurückgezogen oder reagiert kaum
· Die schutzbedürftige Person wirkt ängstlich oder es besteht ein begründeter Verdacht, dass sie Angst hat
· Die schutzbedürftige Person wiegt sich, lutscht an den Fingern oder an einem Tuch oder murmelt vor sich hin
· Die schutzbedürftige Person zeigt (weitere) ungewöhnliche Verhaltensweisen
· Anwesende Personen zeigen der schutzbedürftigen Person gegenüber bedrohliches, herabwürdigendes oder kontrollierendes Verhalten
4.3.1.3 Warnzeichen für sexuellen Missbrauch
· Blutergüsse im Brust- oder Genitalbereich
· Unerklärliche vaginale oder anale Blutungen
· Zerrissene, verschmutzte oder blutige Unterwäsche
· Schwierigkeiten beim Gehen oder Sitzen
· Festgestellte sexuell übertragbare Erkrankungen
4.3.1.4 Warnzeichen für Vernachlässigung älterer Menschen
· Starker Körpergeruch / ungewaschener oder verschmutzter Körper
· Kot- oder Uringeruch in der Wohnung / Unterkunft
· Unhygienische Lebensbedingungen, verschmutzte Wohnung, Kleidung oder Bettwäsche
· Schädlingsbefall in der Wohnung / im Haus (z. B. Läuse, Flöhe, Kakerlaken, Nagetiere)
· Durch Urin verursachte Hautverätzungen oder Hautschädigungen
· Unbehandelte körperliche Beeinträchtigungen, z. B. Dekubitus (Druckgeschwüre)
· Mangelernährung / Dehydrierung / ungewöhnlicher Gewichtsverlust
· Fehlende medizinische Versorgung
· Unterlassene Verabreichung notwendiger Medikamente
· Fehlen notwendiger Hilfsmittel oder Geräte
· Unterlassene Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und Basisversorgung
· Unangemessene oder ungeeignete Kleidung bzw. Bettwäsche im Hinblick auf das Klima
· Unzureichende Heizung oder Kühlung
· Unsichere Wohnverhältnisse und Lebensumstände (z. B. defekte elektrische Leitungen, andere Brandgefahren)
· Schlösser / Ketten an Innentüren
4.3.1.5 Warnzeichen für finanzielle Ausbeutung und Betrug
· Eigenaussage der schutzbedürftigen Person
· Unerklärliches Verschwinden von Geld, Wertgegenständen, Kreditkarten oder Scheckheften
· Finanzielle Aktivitäten ohne Wissen oder Zustimmung der schutzbedürftigen Person, z. B. Abhebungen von Bankkonten oder Geldautomaten, Einkäufe oder Überweisungen
· Erwerb unnötiger Dienstleistungen, Waren oder Abonnements
· Neue oder zusätzliche Namen auf Bankkarten und Bankkonten
· Unbezahlte Rechnungen trotz ausreichender finanzieller Mittel
· Gefälschte Unterschriften bei Transaktionen
· Verdächtige Änderungen an Testamenten, Vorsorgevollmachten und/oder im Bankverhalten
· Plötzliche oder unerklärliche Veränderungen der finanziellen Situation der schutzbedürftigen Person
4.3.1.6 Warnzeichen für Betrug oder Missbrauch im Gesundheitswesen
· Eigenaussage der schutzbedürftigen Person
· Doppelte Abrechnung derselben Pflege-, Behandlungs- oder Medizinprodukteleistungen
· Hinweise auf unzureichende Pflege oder Unterstützung trotz vollständig beglichener Rechnungen
· Erbringung unnötiger Dienstleistungen, Pflege- oder Unterstützungsleistungen
· Einsatz unzureichend geschulten Personals, das keine angemessene oder erforderliche Pflege, Unterstützung oder Dienstleistungen leisten kann
· Unzureichende Antworten auf Fragen zur Betreuung der schutzbedürftigen älteren Person und/oder beteiligter Personen aufgrund mangelnder Ausbildung, Kenntnisse oder Fachkompetenz des eingesetzten Personals

5. Rechtliche Überlegungen
Die Meldepflichten bei vermutetem oder bekanntem Missbrauch oder bei Vernachlässigung einer schutzbedürftigen erwachsenen Person unterscheiden sich je nach Rechtsordnung.
In vielen Rechtsordnungen bestehen verpflichtende Meldepflichten, wenn Missbrauch einer schutzbedürftigen erwachsenen Person vermutet wird oder nachweislich stattgefunden hat, oder wenn davon auszugehen ist, dass eine schutzbedürftige erwachsene Person einem Missbrauchsrisiko ausgesetzt ist. Dabei bestehen jedoch Unterschiede hinsichtlich:
· der Personen, die zur Meldung verpflichtet sind,
· des Kontextes, in dem Missbrauch oder vermuteter Missbrauch stattfindet,
· der Art und/oder des Schweregrades des Missbrauchs, der meldepflichtig ist,
· der Fähigkeit der erwachsenen Person, sich selbst zu schützen, sowie
· der Entscheidungsfähigkeit der erwachsenen Person in Bezug auf eine geplante Meldung von Missbrauch.
In den meisten Rechtsordnungen gilt eine erwachsene Person als mental entscheidungsfähig, solange nicht gemäß den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen das Gegenteil festgestellt wird. Von besonderer Bedeutung ist, dass entscheidungsfähige Erwachsene das Recht haben, Entscheidungen zu treffen, die sie betreffen – selbst dann, wenn diese Entscheidungen beinhalten, mit einer Person zusammenzuleben oder in Kontakt zu bleiben, die missbräuchlich handeln könnte.
So ist es beispielsweise nach irischem Recht eine strafbare Handlung, Informationen über eine schwere Straftat gegen eine schutzbedürftige erwachsene Person zurückzuhalten. Es bestehen jedoch verschiedene Rechtfertigungsgründe für ein solches Zurückhalten von Informationen. Unter anderem dann, wenn die schutzbedürftige erwachsene Person selbst die Entscheidung getroffen hat, sofern die betreffende Person Kenntnis von dem Wunsch der schutzbedürftigen erwachsenen Person hat, dass die zuständigen Behörden nicht informiert werden. Voraussetzung ist, dass die schutzbedürftige erwachsene Person „fähig ist, sich zu dieser Angelegenheit eine eigene Meinung zu bilden“.

6. Schlussfolgerung
Das Eingreifen zum Schutz einer schutzbedürftigen erwachsenen Person bei gleichzeitiger Achtung der Autonomie und Unabhängigkeit einer Person, die möglicherweise Schutz benötigt, ist ein zentrales Element des EMIN-Standards.
Elder Mediatoren sind verpflichtet, in ihrer Praxis einen personenzentrierten Ansatz zu verfolgen, der die Rechte aller am Verfahren Beteiligten – insbesondere der schutzbedürftigen erwachsenen Person – auf Selbstbestimmung, Würde und Lebensqualität wahrt. Der EMIN-Ethikkodex erkennt ausdrücklich das ethische und menschenrechtliche Recht jeder Person an, eigene Entscheidungen zu treffen. Daher sollte vor der Meldung einer bekannten oder vermuteten Straftat gegen eine schutzbedürftige erwachsene Person deren Zustimmung eingeholt werden.
Ist die erwachsene Person nicht in der Lage, eine informierte Zustimmung zu erteilen, sollte – sofern angemessen – eine Abstimmung mit der betreuenden Person bzw. gesetzlichen Vertretung sowie mit medizinischen oder sozialen Diensten erfolgen. Grundsätzlich wird vermutet, dass eine Person entscheidungsfähig ist, solange nicht durch eine fachliche Begutachtung festgestellt wurde, dass sie hierzu nicht in der Lage ist. Entscheidungsfähige Personen haben zudem das Recht, Entscheidungen zu treffen, die als nicht in ihrem besten Interesse angesehen werden könnten – selbst dann, wenn dies bedeutet, dass sie weiterhin einem Risiko ausgesetzt bleiben.
Gleichzeitig ist die Elder Mediatorin bzw. der Elder Mediator in Fällen von Missbrauch nicht neutral. Eine Person, die sich in einer missbräuchlichen Beziehung befindet, kann Unterstützung und Begleitung benötigen, um die Möglichkeit des Verlassens oder der Meldung einer missbräuchlichen Beziehung in Betracht zu ziehen. Elder Mediation ist ihrem Wesen nach ein befähigender Prozess.
Daher sind Elder Mediatoren zwar verpflichtet, das Recht der schutzbedürftigen erwachsenen Person auf Selbstbestimmung zu respektieren und zu achten, zugleich jedoch gehalten, diese Person oder ihre Vertretung aktiv dabei zu unterstützen, vorhandene Ressourcen zu identifizieren und Handlungsoptionen zu erkunden. Besteht jedoch begründeter Anlass zur Annahme, dass schwerer Missbrauch stattgefunden hat oder wahrscheinlich stattfinden wird, sind EMIN-Elder-Mediatoren verpflichtet, den Missbrauch formell zu melden.
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